
Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e. V. (VSAV e.V.)  

Birkenweg 5 | D-74193 Schwaigern | Tel. (07138) 81099911 | Fax (07138) 81099922 | E-Mail: info@vsav.de | Vorstandsvorsitzender: Ralf W. Barth 

steuerlichen Verzeichnisnummer 65208/75957 Finanzamt Heilbronn | Amtsgericht Heilbronn HRB AZ´VR 3081 
Kontoverbindung: Kreissparkasse Heilbronn | BLZ 620 500 00 - Konto 230024193 | IBAN DE 91 6205 0000 0230 0241 93 | BIC HEISDE66XXX 

Kontakt: VSAV e. V. | Birkenweg 5 | 74193 Schwaigern 

+49 7138 810999-11 | info@vsav.de 

VORTEILE FÜR ORDENTLICHE MITGLIEDER 

Als ordentliches Mitglied im VSAV erhalten Sie: 

• eine Straf-Rechtsschutzdeckung für Mitglieder bestimmter Berufsgruppen (Vermittler bzw. Berater Versicherungen/

Finanzanlagen/ Finanzierungen sowie Immobilien, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer/ Buchprüfer, 
Unternehmensberater - weitere auf Anfrage) ist bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten.

• Zugang zu über 40 Experten, die ihre speziellen Dienstleistungen und Produkte zu Vorzugskonditionen anbieten (z. B. 
spezialisierte Rechtsberatung, Softwarelösungen u.v.m.)

• exzellente Versicherungs-Konditionen auf Nettobasis (courtagefreie Netto-Tarife für Unternehmen und Unternehmer, 
auch als ON TOP-SCHUTZ für laufende Verträge)

• den Zugang zur Nutzung des VSAV-Marktplatzes
• aktuelle Marktinformationen über den VSAV-Monitor (z. B. Vermittlerthemen)

• Der VSAV e. V. ist Gründungsmitglied des Vereins „Zukunft für Finanzberatung e. V.“. Ziel des Vereins ist die Förderung und 
Verbesserung des Ansehens der Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung in Deutschland. Wenn auch Sie 

gemeinsam mit dem VSAV und dem ZfF eine starke Lobby für die freie Finanzberatung bilden und die künftige 

Entwicklung der Branche unterstützen wollen, dann laden wir Sie zur Mitgliedschaft beim ZfF ein. Statt der 250 Euro 

Beitrag pro Jahr für eine ordentliche Mitgliedschaft im ZfF zahlen Sie als VSAV e. V.- Mitglied keinen Beitrag, da der ZfF 

tatkräftig unterstützt wird durch die Gründungsmitglieder. Nutzen Sie die Vorteile des VSAV e. V. in Kombination mit den 

Highlights des ZfF und beantragen Sie die Mitgliedschaft im VSAV e. V., sofern Sie noch kein Mitglied sind: Infos VSAV. Sie 

erhalten dann ebenfalls direkt die kostenlose Mitgliedschaft im ZfF, wenn Sie diese beantragen: Antrag ZfF Also: Werden 

Sie kostenlos Mitglied im ZfF und unterstützen Sie so eine gute Sache für uns alle.

Werden Sie jetzt ordentliches Mitglied und profitieren Sie von dem Leistungsspektrum des VSAV e. V. und seinen 

Netzwerkpartnern. Wenn Sie Interesse an einer VSAV-Mitgliedschaft haben, können Sie uns gerne den nachfolgenden Antrag 
unterschrieben zurück senden.  

Weitere Informationen zu unserem VSAV e. V. finden Sie auch unter: http://www.vsav.de 

Bei Fragen zum VSAV oder zur Mitgliedschaft stehen wir Ihnen telefonisch unter der Rufnummer 

07138 810999-11 gerne zur Verfügung.
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Antrag auf eine Mitgliedschaft im VSAV e. V. 

Antragsteller als Einzelfirma    als juristische Person

Anrede 

Name/Firma 

Straße + Nr. 

Land / PLZ / Ort 

Ansprechpartner Branche 

Telefon Geb.-Datum* 

E-Mail Telefax* 

Handy* Homepage* 

Ich/Wir beantragen eine Mitgliedschaft als (bitte ankreuzen) 

Ordentliches Mitglied 
Jahresbeitrag: € 60,-    

Gemäß Satzung § 3 

Ordentliches Mitglied mit 
Netzwerkpartnerschaft  
Jahresbeitrag: € 350,- 

Als Netzwerkpartner wirken Sie aktiv bei der Lösung der anstehenden Aufgaben 
mit, reihen sich in den Kreis der renommierten Netzwerkpartner ein und 
werden  über den VSAV beworben. 

Fördermitglied  
Jahresbeitrag: € 1.000,- 

Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen, Körperschaften 
und Vereinigungen werden, die den Zweck des Vereins in unterschiedlicher Weise 
fördern und unterstützen. 

Beginn der Mitgliedschaft: 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem im Aufnahmeantrag bzw. in der Aufnahmebestätigung genannten Termin und gilt für die 
Dauer eines Jahres und verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn das Mitglied nicht mindestens 3 Monate vor Ablauf 
des Jahres seinen Austritt erklärt. 

SEPA-Mandat: 

Anbei erhalten Sie ein SEPA-Mandat. Dieses ist zwingende Voraussetzung für eine VSAV-Mitgliedschaft. Sprechen Sie uns bitte 
bei allen Fragen und Wünschen einfach an: Telefon 07138 / 810 999 11 oder info@vsav.de. 

Abschlusserklärung: 

Die Satzung sowie die Beitragsordnung des Vereins in ihrer jeweils gültigen Fassung erkenne ich für mich verbindlich an. Die 
Satzung sowie Beitragsordnung kann ich jederzeit auf der Webseite des Vereins einsehen. Auf Anforderung erhalte ich auch ein 
Exemplar der Satzung sowie der Beitragsordnung zugesandt. Ich erfülle die satzungsgemäßen Voraussetzungen für die 
Aufnahme in den VSAV e. V. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Verwaltung und zur Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinszwecke 
an Dritte zur Verarbeitung und Nutzung weitergegeben werden dürfen. 

Die Kommunikation zwischen dem VSAV e. V. und den Mitgliedern erfolgt überwiegend per E-Mail. Hiermit erkläre ich mich 
ausdrücklich damit einverstanden, Informationen des Vereins per E-Mail in das oben genannte E-Mailkonto zu empfangen. Ich 
kann der Verwendung meiner Daten zu Werbezwecken (z. B. des Newsletters) jederzeit formfrei mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. 

*Freiwillige Angabe 

X X 

Ort, Datum Unterschrift 
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VSAV e. V. BIRKENWEG 5 74193 SCHWAIGERN 

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE26 ZZZ0 0000 2920 53 
Ihre SEPA-Mandatsreferenz: wird nachgereicht mit der Mitgliedsbestätigung 

SEPA-Lastschrift-Mandat 
von 

Ich ermächtige den VSAV e. V. den Mitgliedsbeitrag jährlich laufend von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem VSAV e. V. auf mein Konto gezogene Lastschriften 
einzulösen. 

Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ich erhalte zusätzlich je Einzel-oder wiederkehrend eingezogener Forderung spätestens 1 Tag vor Einzug die 
sogenannte  
Pre-Notification (Vorankündigung der Lastschrift) auf postalischem oder elektronischem Wege (z.B. als Bestandteil 
eines Rechnungsdokuments) 

Sollten diese Angaben nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie um Nachricht. 
Ihre IBAN und den BIC finden Sie z. B. auch auf Ihrem Kontoauszug. 

Sofern Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, kontaktieren Sie uns gerne. 
Telefon 07138 / 810 999 11 oder info@vsav.de 

Ort/Datum Unterschrift 

Konto-Nr.:  

BLZ: 

Bank: 

IBAN: 

BIC: 
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SATZUNG 
Der Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit 
1.1 Der Verein führt den Namen Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e.V. (VSAV) und 

ist unter dieser Bezeichnung in das Vereinsregister eingetragen. 
1.2 Der Verein hat seinen Sitz in 74193 Schwaigern. 
1.3 Die Tätigkeit des Vereines erstreckt sich über das Gebiet der Europäischen Union. 
1.4 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Aufgaben und Zweck 
2.1 Der Verein hat folgende Aufgaben: 
a) Wahrung der Interessen selbständig tätiger Gewerbetreibender, Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler 

sowie sonstiger kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) gegenüber staatlichen Organen und anderen 
Organisationen sowie der Öffentlichkeit; 

b) Laufende Betreuung, Information und Beratung der Mitglieder in Fragen der Berufs- und 
Unternehmensabsicherung sowie deren Haftung; 

c) Schaffung neuer Absicherungsbausteine und -konzepte auch für Produkte, für die es noch keine, oder 
unzureichenden Deckungsschutz gibt und die Verbesserung bestehender Konzepte; 

d) Förderung des Schutzes selbständig tätiger Gewerbetreibender, Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler 
sowie sonstiger kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) gegen Haftungsansprüche von Kunden aus deren 
laufender Beratungs-, Vermittlungs- und sonstiger Tätigkeit; 

e) Beratung selbständig tätiger Gewerbetreibender, Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler sowie sonstiger 
kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) in allen Fragen zu geeigneten Maßnahmen im Zusammenhang mit 
a) - d). 

 
Zu den in den Buchstaben a) - e) benannten Unternehmen usw. gehören auch Vereine und sonstige 
Organisationseinheiten ungeachtet ihrer Rechtsform. Zu den vorbenannten Aufgaben zählen auch  die Wahrung der 
Interessen, Betreuung, Information und Beratung, die Schaffung und Verbesserung von Absicherungskonzepten, die 
Förderung des Schutzes vor Haftungsansprüchen und die allgemeine Beratung der Organe und Mitarbeiter dieser 
Unternehmen sowie der Vereine und sonstigen Organisationseinheiten sowie der Familienmitglieder dieser Organe 
und Mitarbeiter. 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben können mit anderen Institutionen Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit 
abgeschlossen oder Fusionen eingegangen werden. Dies kann z. B. geschehen in Gestalt von Rahmenvereinbarungen 
und Gruppenversicherungen zu Sonderkonditionen und –bedingungen. 
2.2 Ein wirtschaftlicher Zweck des Vereins ist ausgeschlossen. Der Verein ist parteipolitisch, gewerkschaftlich und 

konfessionell neutral. 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
3.1 Mitglieder können selbständige Gewerbetreibende, Finanzdienstleister, Versicherungsmakler gem. § 93 ff. HGB, 

alle sonstigen selbständigen Versicherungsvermittler gem. § 84 ff. HGB sowie sonstige kleinere und mittlere 
Unternehmen (KMU) werden. Mitglieder werden können auch Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und die 
Inhaber von entsprechenden juristischen Personen, Vereinen und sonstigen Organisationseinheiten ungeachtet 
ihrer Rechtsform sowie Organe und Mitarbeiter dieser Unternehmen, Vereine und sonstigen 
Organisationseinheiten nebst deren Familienmitgliedern. Mitglied werden können auch natürliche Personen, die 
aus Gründen ihrer Berufsausübung sich fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Finanzdienstleistungs- 
oder Versicherungsbranche oder im Zusammenhang mit kleineren und mittleren Unter- nehmen (KMU) 
erworben haben, sowie Studenten gegen Nachweis des Studiums (z.B. Immatrikulationsbescheinigung). 

3.2 Der Verein besteht aus persönlichen, ordentlichen und fördernden Mitgliedern. 
3.3 Die persönliche Mitgliedschaft kann nur erworben werden von den in 3.1. genannten natürlichen Personen, die 

sich aus Gründen der dort genannten Berufsausübung die dort genannten Kenntnisse und Erfahrungen 
erworben haben. 

3.4 Ordentliche Mitglieder können Unternehmen, Selbständige, Freiberufler sowie geschäftsführende Gesellschafter 
von juristischen Personen gem. Abs. 1 werden. 

3.5 Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen, Körperschaften und Vereinigungen werden, 
die den Zweck des Vereins in verschiedener Weise fördern und unterstützen. 

3.6     Der Vorstand entscheidet über den schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag im freien Ermessen. Der Vorstand                
hat jede Mitgliedsaufnahme schriftlich zu bestätigen. Bei der Ablehnung des Antrages ist der Vorstand nicht 
verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. Eine Person kann auch mehrere Mitgliedschaften erwerben. 
Die Aufnahme von persönlichen Mitgliedern bedarf eines einstimmigen Beschlusses des gesamten Vorstandes oder 
der Zustimmung der 3/4- Mehrheit aller persönlichen Mitglieder in der Mitgliederversammlung. 
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§ 4 Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft 
4.1 Die Mitgliedschaft beginnt mit dem im Aufnahmeantrag genannten Termin und gilt für die Dauer eines Jahres. 

Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr stillschweigend, wenn das Mitglied nicht 
mindestens 3 Monat vor Ablauf des Jahres seinen Austritt erklärt. Die Mitgliedschaft endet des Weiteren durch 
Tod, Aufhebung im gegen- seitigen Einvernehmen oder Ausschluss aus dem Verein. Der Ausscheidende verliert 
jeden Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

4.2 Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Das Mitglied bleibt verpflichtet, bis 
zum Ende der Mitgliedschaft seine Beiträge zu zahlen. 

4.3 Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereines verletzt, kann es durch den Vorstand 
aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor 

a) bei Satzungsverletzungen, 
b) wenn der fällige Mitgliedsbeitrag nicht rechtzeitig bezahlt wird, 
c) bei Schädigung des Ansehens oder der Interessen des Vereines, 
d) bei einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheits- strafe; bei juristischen Personen, Körperschaften und 

Vereinigungen auch bei Beeinträchtigung ihres Rufes durch strafrechtliche Verfehlungen, 
e) und bei Erwerb der Mitgliedschaft aufgrund unzutreffender Angaben im Aufnahmeantrag. 

Gegen den Beschluss des Vorstandes kann das Mitglied binnen eines Monats nach Zustellung desselben die 
Entscheidung der Mitgliederversammlung anrufen. Bis zur Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung 
ruht die Mitgliedschaft. Die Verpflichtung zur Beitragszahlung bleibt bestehen. Im Falle eines Ausschlusses 
bleibt die Verpflichtung zur Zahlung des vollen Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr bestehen. 

4.4 Persönliche Mitglieder können nur durch die Mitgliederversammlung mit einer 3/4-Mehrheit ausgeschlossen 
werden. 

 
§ 5 Beiträge 
Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge und ggf. Gebühren erhoben, deren Höhe und Fälligkeit die 
Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung beschließt. Über Veränderungen der in der Beitragsordnung (Stand 
01.2007) genannten Beiträge beschließt der Vorstand. Soll einer der dort genannten Beiträge der Höhe nach mehr als 
verdoppelt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung. 
  
§ 6 Rechte und Pflichten 
6.1 Die persönlichen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung und das Recht,  

die Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen. 
6.2 Die ordentlichen und fördernden Mitglieder haben die Rechte und Pflichten der persönlichen Mitglieder, jedoch 

keinen Sitz und keine Stimme in der Mitgliederversammlung. Die ordentlichen Mitglieder bilden höchstens 16 
örtliche Sektionen nach dem jeweiligen Bundesland, in dem die betreffenden Mitglieder geschäftsansässig sind. 
Jede Sektion hat je angefangene tausend Sektionsmitglieder eine Stimme in der Mitgliederversammlung. Das 
Stimmrecht wird ausgeübt von einem Sektionssprecher, der aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder mit 
einfacher Mehrheit gewählt wird. Näheres kann die Sektion in einer eigenen Sektionssatzung festlegen, die ggf. 
mit einfacher Mehrheit aller betreffenden ordentlichen Mitglieder beschlossen werden kann. Diese 
Sektionssatzung darf nicht in Widerspruch zu dieser Satzung stehen und keine Bestimmungen enthalten, die 
solcher dieser Satzung entgegenstehen. 

6.3 Alle persönlichen Mitglieder haben während der Dauer ihrer Mitgliedschaft das Recht,  
die Vereinsbezeichnung zu führen. 

 
§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
 
§ 8 Vorstand 
8.1 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und fasst Beschlüsse, soweit diese nicht der  

Mitgliederversammlung überlassen sind. 
8.2 Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 

ersten und zweiten Vorsitzenden vertreten. Jeder ist alleinvertretungsberechtigt (Vorstand gem. §26 BGB). Im 
Innenverhältnis soll gelten, dass der 2. Vorsitzende nur bei der Verhinderung des 1. Vorsitzenden tätig werden 
darf. Der Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

8.3 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die mit einer Frist von zwei Wochen einberufen werden sollen. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand kann seine 
Beschlüsse durch Einholung schriftlicher Stellungnahmen fassen. In dringenden Fällen genügt die telefonische 
oder telegrafische Äußerung der Vorstandsmitglieder. 

8.4 Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Vorstandes. 

8.5 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren, gerechnet nach der Wahl, 
gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Zu Vorstandsmitgliedern können nur 
Mitglieder des Vereines gewählt werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt des 
Vorstandsmitgliedes. Die Bestellung des Vorstandes kann von der Mitgliederversammlung widerrufen werden. 
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8.6 Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung. Die Festlegung der Vergütungen obliegt 

der Mitgliederversammlung. 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
9.1 Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Beschlussfassung über 
a) Wahl des Vorstandes und dessen Entlassung 
b) die Vergütungen des Vorstandes 
c) die Jahresberichte 
d) die Rechnungslegung 
e) die Änderung der Satzung 
f) die Aufnahme von persönlichen Mitgliedern und (gegebenenfalls) Ausschluss von Mitgliedern. 
9.2 Die ordentliche Mitgliederversammlung soll einmal im Jahr, sie muss alle zwei Jahre stattfinden. Sie wird vom 

Vorstand  unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Anstatt schriftlich kann sie nach freiem Ermessen des Vorstands auch per Email und dort, wo keine 
Emailadresse bekannt ist, per Telefax einberufen werden. Entscheidet sich der Vorstand zu einer solchen 
elektronischen Einberufung, so verschickt er die elektronische Einladung fünf Wochen vor der 
Mitgliederversammlung. Erhält der Vorstand dabei eine Meldung, nach der die elektronische Einladung das 
Mitglied nicht erreicht haben könnte, lässt er dem Mitglied unverzüglich eine schriftliche Einladung zukom- men 
oder sorgt auf abweichende Art dafür, dass das Mitglied Kenntnis von der Mitgliederversammlung nebst 
Tagesordnung erhält. Diese Vorsorge trifft der Vorstand auch, wenn ihm we- der Email- noch Faxadresse 
vorliegen oder die vorliegende Adresse erkennbar unvollständig oder fehlerhaft ist. Der Vor- stand ist dabei im 
Rahmen der gebotenen Vorsorge aber nicht verpflichtet, unverhältnismäßigen Aufwand zu betreiben. Die 
Einberufung kann auch zusätzlich über die verbandsinterne Zeitschrift erfolgen. 

9.3 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhinderung von einem 
anderen Vorstandsmitglied geleitet, dass der Vorsitzende des Vorstandes vorher bestimmt. Jedes persönliche 
Mitglied und jeder gemäß § 6 Abs. 2 stimmberechtigte Sektionssprecher hat Sitz und Stimme in der 
Mitgliederversammlung. Ein persönliches Mitglied oder Sektionssprecher kann einem anderen persönlichen 
Mitglied bzw. Sektionssprecher Stimmrechtsvollmacht erteilen. 

9.4 Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Vorstandes. 
Für Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereines ist eine 3/4-Mehrheit 
erforderlich. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist vom Vorstand ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Vorsitzenden des Vorstandes und einem weiteren Vorstand, der die Protokollführung übernommen hat, zu 
unterzeichnen ist. 

9.5 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vor- stand einzuberufen, wenn das Interesse des 
Vereines es erfordert oder wenn 1/4 der persönlichen Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Grundes 
beantragen. 

9.6 Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung können alle persönlichen Mitglieder stellen. Sie können nur dann 
auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie mindestens eine Woche vor der ordentlichen Versammlung 
schriftlich eingereicht worden sind und es sich nicht um Anträge handelt, die eine Satzungsänderung oder 
ähnlich bedeutende Auswirkungen zur Folge hätten. Diese Frist gilt nicht für Vorstandsmitglieder. 

9.7 Zu der Mitgliederversammlung haben alle nach der Satzung stimmberechtigten Personen und geladenen Gäste 
Zutritt. 

 
§ 10 Liquidation 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines Zwecks fällt das gesamte Vermögen mit der 
Auflage, das erhaltene Vermögen ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen Zwecken zu verwenden, an eine 
durch die Mitgliederversammlung zu bestimmende geeignete Einrichtung. Die Zustimmung des zuständigen 
Finanzamtes ist hierbei einzuholen. 
 
§ 11 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der 
anderen Satzungsstelle nicht. Die Mitglieder sind in einem solchen Fall verpflichtet, die unwirksame Regelung durch 
eine rechtsgültige zu ersetzen, die dem mit der ungültigen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. 
 
§ 12 Redaktionelle Änderung der Satzung 
Der Vorstand ist ermächtigt, die für die Änderung der Eintragung im Vereinsregister beim Amtsgericht erforderlichen 
oder sonst zweckmäßig erscheinenden redaktionellen Änderungen der Satzung vorzunehmen. 
 
§ 13 Inkrafttreten der Satzung 
Diese Fassung der Satzung tritt sofort nach ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. Schwaigern, 22.12.2004. 
Erste Änderung: Schwaigern, 03.01.2005. Zweite Änderung: Schwaigern, 21.02.2005. Dritte Änderung: Schwaigern, 
20.12.2012. 
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